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RS OGH 1959/11/18 2Ob587/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1959

Norm

StVO §20 Abs1 IB1

Rechtssatz

Eine Geschwindigkeit von achtzig km/h ist auf einem im unverbauten Gebiet liegenden, auf etwa neunhundert Meter

vollkommen ebenen und geradlinigen Straßenstück nicht zu beanständen, wenn sich kein Hindernis in der Fahrbahn

befindet.
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